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Hial^H PRO UND CONTRA

Bringt die obligatorische ausserdienstliche Schiessübung
noch einen militärischen Nutzen?
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Diese Frage stellt sich unter verschiedenen Aspekten:

- Aus der Sicht der technischen Entwicklung wäre zu fragen, ob
dem einst so wichtigen «gezielten Einzelschuss» im modernen
Waffenarsenal noch irgendwelche Bedeutung zukomme.

- Vom Standpunkt der militärischen Schulung aus gilt es zu
überlegen, ob der Nutzen dieser alljährlichen obligatorischen Kon-
zentrationsübung noch einen Aufwand im bisherigen Umfang
rechtfertige.

- Und schliesslich gilt es, den in Schützenkreisen immer sehr hoch
bewerteten psychologischen Aspekt an den Gegebenheiten des

aktuellen Wehrklimas zu messen.

Ihre Stellungnahme erwarten wir gerne bis zum 20. Dezember
an: Louis Geiger, Obstgartenstrasse 11,8302 Kloten, Fax 044 803 07 59

oder E-Mail: louis.geiger@asmz.ch.
Die Veröffentlichung erfolgt in der ASMZ Nr. 2/2006. Fe

Wäre eine zahlenmässige Reduktion der Armee zu verantworten, wenn die (Fragestellung aus asmz Nr 10)

subsidiäre Unterstützung der Polizei auf ausserordentliche Lagen beschränkt bliebe?

Es sind keine Stellungnahmen eingegangen: Die ASMZ hält aber jcst:

1. Eine Bestandesreduktion spart nicht zwingend Kosten. Fehlende Bestände müssen mitWaffentechnik und elektronischen Führungsmitteln

kompensiert werden.
2. Die Schweizer Armee sollte vom Auftrag der subsidiären Unterstützung der Polizei beim Botschaftsschutz entbunden werden.

Die Lücken im Polizeidispositiv können mit Milizpolizisten (Editonal in ASMZ Nr. 10) geschlossen werden. G.
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